
Klage, eingereicht am 8. Mai 2006 — Philip Morris Pro-
ducts/HABM (Form einer Zigarettenschachtel)

(Rechtssache T-140/06)

(2006/C 165/63)

Sprache der Klageschrift: Französisch

Parteien

Klägerin: Philip Morris Products S.A. (Neuchâtel, Schweiz) (Pro-
zessbevollmächtigte: Rechtsanwälte T. van Innis und C. S.
Moreau)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle) (HABM)

Anträge der Klägerin

Es wird beantragt,

— die ergangene Entscheidung aufzuheben und dem HABM
die Kosten aufzuerlegen;

— hilfsweise, einen Sachverständigen oder eine Gruppe von
Sachverständigen mit den von der Klägerin dargelegten Auf-
gaben zu betrauen und dem HABM die daraus entstehenden
Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Dreidimensionale Marke in der
Form einer Zigarettenschachtel für Waren der Klasse 34
(Anmeldung Nr. 2 681 351)

Entscheidung des Prüfers: Zurückweisung der Anmeldung.

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der
Beschwerde.

Klagegründe: Verstoß gegen die Artikel 4 und 7 Absatz 1 Buch-
stabe b der Verordnung Nr. 40/94 des Rates. Die angemeldete
Marke sei hinreichend unterscheidungskräftig und keine für alle
in Frage stehenden Produkte gängige Form.

Klage, eingereicht am 18. Mai 2006 — Omya/Kommission

(Rechtssache T-145/06)

(2006/C 165/64)

Verfahrenssprache: Englisch

Parteien

Klägerin: Omya AG (Oftringen, Schweiz) (Prozessbevollmäch-
tigte: C. Ahlborn und C. Berg, Solicitors, und Rechtsanwalt C.
Pinto Correia)

Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Anträge der Klägerin

— Nichtigerklärung der Entscheidung der Europäischen Kom-
mission vom 8. März 2006 in der Sache COMP/M.3796 —
Omya/J. M. Huber PCC;

— Feststellung, dass der Zusammenschluss, der den Gegen-
stand der Sache COMP/M.3796 — Omya/J. M. Huber PCC
bildet, als für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
erklärt gilt;

— Verurteilung der Kommission zur Tragung der Kosten.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Klägerin beantragt Nichtigerklärung der Entscheidung
C (2006)795 der Kommission vom 8. März 2006 im Fusions-
kontrollverfahren COMP/M.3796, mit der die Klägerin gemäß
Artikel 11 Absatz 3 der EG-Fusionskontrollverordnung (1) ver-
pflichtet wurde, der Kommission richtig und vollständig Aus-
kunft über die Übernahme des Geschäftsbereichs „gefälltes Cal-
ciumcarbonat“ der J. M. Huber Corporation durch die Klägerin
zu erteilen (im Folgenden: angefochtene Entscheidung). Infolge
der angefochtenen Entscheidung wurde der Zeitplan für die
Fusion ausgesetzt und die am 31. März 2006 ablaufende Frist
für eine endgültige Entscheidung über den angemeldeten
Zusammenschluss bis zum 28. Juni 2006 verlängert.

Die Kommission stellt in der angefochtenen Entscheidung fest,
die Klägerin habe in Beantwortung eines früheren Auskunfts-
verlangens zumindest teilweise unrichtige Auskünfte erteilt. Die
Klägerin trägt vor, dass dies in Widerspruch zu einem früheren
Schreiben der Kommission stehe, in dem diese anerkannt habe,
dass vollständig Auskunft erteilt worden sei.

Zur Begründung ihrer Klage macht die Klägerin einen Verstoß
gegen Artikel 11 Absätze 1 und 3 der EG-Fusionskontrollver-
ordnung geltend, da i) die mit der angefochtenen Entscheidung
verlangte Auskunft für die Beurteilung des Zusammenschlusses
nicht erforderlich gewesen sei, ii) die verlangte Auskunft bereits
früher vollständig erteilt worden sei und iii) die Kommission
entgegen dem Grundsatz der Rechtssicherheit nicht unverzüg-
lich gehandelt habe.

Die Klägerin trägt weiter vor, dass die angefochtene Entschei-
dung einen Missbrauch der Befugnisse der Kommission aus
Artikel 11 Absatz 3 der EG-Fusionskontrollverordnung dar-
stelle, da es der Kommission beim Erlass der angefochtenen
Entscheidung hauptsächlich darum gegangen sei, eine Verlänge-
rung der Fristen nach der EG-Fusionskontrollverordnung zu
erreichen, und nicht um die Einholung erforderlicher Aus-
künfte.

Die Klägerin behauptet schließlich, die angefochtene Entschei-
dung verletze sie in ihrem Vertrauen darauf, dass sie ihrer Ver-
pflichtung zur Erteilung der verlangten Auskünfte nachgekom-
men sei und die Frist für eine endgültige Entscheidung über
den angemeldeten Zusammenschluss am 31. März 2006 ende.
Dieses Vertrauen sei aus dem früheren Schreiben der Kommis-
sion, in dem diese anerkannt habe, dass vollständig Auskunft
erteilt worden sei, und aus dem nachfolgenden Verhalten der
Kommission entstanden.

(1) Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004
über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen („EG-
Fusionskontrollverordnung“) (ABl. L 24, S. 1).
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